
§ 1 Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedin­
gungen?

(1) Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt vor,
wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körper­
verletzung oder Kräfteverfalls, die ärztlich nachzuweisen
sind, voraussichtlich mindestens sechs Monate ununter­
brochen zu mindestens 50 % außer Stande ist, ihrem
zuletzt vor Eintritt dieses Zustands ausgeübten Beruf ­
so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung aus­
gestaltet war - nachzugehen. Eine Verweisung auf eine
vergleichbare Tätigkeit kommt nur dann in Betracht,
wenn diese im Sinne von Absatz 4 a) konkret ausgeübt
wird (Verzicht auf abstrakte Verweisung).

(2) Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt
auch dann vor, wenn die versicherte Person infolge
Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls, die ärzt­
lich nachzuweisen sind, voraussichtlich mindestens
sechs Monate ununterbrochen pflegebedürftig im Sinne
von § 2 ist.

(3) Wird uns nachgewiesen, dass ein in Absatz 1 oder 2 be­
schriebener Zustand für einen Zeitraum von sechs Mo­
naten ununterbrochen vorgelegen hat, gilt dieser Zu­
stand von Beginn an als Berufsunfähigkeit.

(4) a) Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt
nicht vor, wenn die versicherte Person nach Eintritt
des in Absatz 1, 2 oder 3 beschriebenen Zustands
eine andere, ihrer Ausbildung und Erfahrung sowie
bisherigen Lebensstellung entsprechende Tätigkeit
ausübt und sie dazu auf Grund ihrer gesundheitli­
chen Verhältnisse zu mehr als 50 % in der Lage ist.

Unter der bisherigen Lebensstellung ist die Lebens­
stellung in finanzieller und sozialer Sicht zu verste­
hen, die vor Eintritt der gesundheitlichen Beeinträch­
tigung gemäß Absatz 1 oder 2 bestanden hat. Die
dabei für die versicherte Person zumutbare Einkom­
mensreduzierung wird von uns je nach Lage des
Einzelfalles auf die im Rahmen der höchstrichterli­
chen Rechtsprechung festgelegte Größe im Ver­
gleich zum jährlichen Bruttoeinkommen im zuletzt
ausgeübten Beruf, vor Eintritt der gesundheitlichen
Beeinträchtigung, begrenzt.

b) Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt
ebenfalls nicht vor, wenn die versicherte Person
nach Eintritt des in Absatz 1, 2 oder 3 beschriebenen
Zustands als Selbstständiger oder Angestellter mit
Weisungs- und Direktionsbefugnis nach wirtschaftlich
angemessener Umorganisation innerhalb des Be­
triebes weiter tätig sein könnte.

Eine Umorganisation ist angemessen, wenn
• sie keinen erheblichen Kapitaleinsatz erfordert,
• sich keine auf Dauer ins Gewicht fallenden Ein­

kommenseinbußen ergeben,
• sie von der versicherten Person auf Grund ihres

maßgeblichen Einflusses auf die Geschicke des
Unternehmens realisiert werden kann und

• der versicherten Person ein der bisherigen Posi­
tion angemessener Tätigkeitsbereich geschaffen
wird und dieser aus medizinischer Sicht möglich
ist.

b) Scheidet die versicherte Person nicht nur vorüberge­
hend (länger als 12 Monate) aus dem Berufsleben
aus und werden später Leistungen wegen einer nach
dem Ausscheiden aus dem Berufsleben eingetrete­
nen Berufsunfähigkeit beantragt, so kommt es bei
der Anwendung der Absätze 1 bis 3 darauf an, dass
die versicherte Person außer Stande ist, eine Tätig­
keit auszuüben, die auf Grund ihrer Ausbildung und
Erfahrung ausgeübt werden kann und ihrer Lebens­
stellung beim Ausscheiden aus dem Berufsleben
entspricht.

(6) Ist die versicherte Person beim Eintritt des in Absatz 1, 2
oder 3 beschriebenen Zustands Schüler, Auszubildender
oder Student, so kommt es bei der Anwendung der Ab­
sätze 1 bis 3 darauf an, dass die versicherte Person au­
ßer Stande ist, einer Tätigkeit als Schüler, Auszubilden­
der oder Student nachzugehen oder eine andere Tätig­
keit auszuüben, die auf Grund ihrer Kenntnisse und Fä­
higkeiten ausgeübt werden kann und ihrer bisherigen
Lebensstellung entspricht. Abweichend hiervon erbrin­
gen wir, sofern sich die versicherte Person beim Eintritt
des in Absatz 1, 2 oder 3 beschriebenen Zustands im
letzten Ausbildungsjahr befindet und aus medizinischen
Gründen eine neue Ausbildung beginnt, Leistungen für
die ersten zwei Jahre der neuen Ausbildung, sofern die­
se tatsächlich absolviert wird.

§ 2 Was ist Pflegebedürftigkeit im Sinne dieser Bedin­
gungen?

(1) Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn die versicherte Per­
son so hilflos ist, dass sie für die in Absatz 2 genannten
gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrich­
tungen auch bei Einsatz technischer und medizinischer
Hilfsmittel in erheblichem Umfang täglich der Hilfe einer
anderen Person bedarf und wenn dabei mindestens drei
Punkte der Tabelle in Absatz 2 erreicht werden.

(2) Bei der Bewertung wird die nachstehende Punktetabelle
zu Grunde gelegt:

Die versicherte Person benötigt Hilfe beim

a) Fortbewegen im Zimmer = 1 Punkt
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person - auch
bei Inanspruchnahme einer Gehhilfe oder eines Roll­
stuhls - die Unterstützung einer anderen Person für die
Fortbewegung benötigt.

b) Aufstehen und Zubettgehen = 1 Punkt
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nur mit
Hilfe einer anderen Person das Bett verlassen oder in
das Bett gelangen kann.

c) An- und Auskleiden = 1 Punkt
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person- auch
bei Benutzung krankengerechter Kleidung - sich nicht
ohne Hilfe einer anderen Person an- oder auskleiden
kann.

d) Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken = 1 Punkt
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person- auch
bei Benutzung krankengerechter Essbestecke und
Trinkgefäße - nicht ohne Hilfe einer anderen Person es­
sen oder trinken kann.
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(5) a) Scheidet die versicherte Person vorübergehend
(maximal 12 Monate) aus dem Berufsleben aus und
werden später Leistungen wegen einer nach dem
Ausscheiden aus dem Berufsleben eingetretenen
Berufsunfähigkeit beantragt, so sind für die Frage, ob
eine Berufsunfähigkeit im Sinne der Absätze 1, 2
oder 3 vorliegt, der beim Ausscheiden aus dem Be­
rufsleben ausgeübte Beruf und die zu diesem Zeit­
punkt erreichte Lebensstellung maßgebend.
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e) Waschen, Kämmen oder Rasieren = 1 Punkt
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person von
einer anderen Person gewaschen, gekämmt oder rasiert
werden muss, da sie selbst nicht mehr fähig ist, die dafür
erforderlichenKörperbewegungenauszuführen.


